
 

 
 

Bezüge und Zusagen der Intendanten und Direktoren aus dem Jahr 
2024 unter Namensnennung 

 

 Stefan Raue 
(Intendant) 

Rainer Kampmann 
(Verwaltungs- u. 
Betriebsdirektor) 

Jona Teichmann 
(Programm-
direktorin) 

 T€ T€ T€ 

Im Geschäftsjahr gewährte Bezüge (gem. 
Entgeltbescheinigungsverordnung) 

274 229 229 

Leistungen für den Fall einer vorzeitigen 
Beendigung ihrer Tätigkeit 

Fortzahlung der 
Bezüge für die 
Dauer der 
Wahlzeit 

Der Intendant ist jederzeit berechtigt, mit 
Zustimmung des Verwaltungsrates, auf die Dienste 
aus diesem Vertrag unter Fortzahlung der Bezüge 
(Grundgehalt) für die Restlaufzeit des Vertrages zu 
verzichten. 

Leistungen für den Fall einer regulären 
Beendigung ihrer Tätigkeit mit ihrem Barwert 
sowie den von der Körperschaft während des 
Geschäftsjahres hierfür aufgewandten oder 
zurückgestellten Betrag: 

Bei Nicht-
verlängerung des 
Vertrages seitens 
Deutschlandradio 
und soweit kein 
vom Intendanten 
zu vertretender 
wichtiger Grund 
vorliegt 
Fortzahlung der 
Bezüge in der 
zuletzt gewährten 
Höhe ohne 
Aufwandsent-
schädigung für 
sechs Monate – 
längstens bis zum 
Erreichen der 
Regelaltersgrenze 

Bei Nichtverlängerung 
des Vertrages seitens 
Deutschlandradio 
Zahlung von monatlich 
60% des letzten 
Grundgehalts ohne 
Aufwandsentschädigung 
vom 1. März 2029 bis 
31. Juli 2029 (Beginn 
der Betriebsrente). Im 
Todesfall vor dem 1. 
August 2029 enden die 
Zahlungen mit Ende des 
Monats, in dem der 
Todesfall eintritt. 

Bei Nichtverlängerung 
des Vertrages seitens 
Deutschlandradio 
Fortzahlung des 
Grundgehalts für drei 
Monate, danach 35% 
des Grundgehalts bis 
zum frühestmöglichen 
gesetzl. Renten-
eintrittsalter. Von den 
Zahlungen werden 
Beiträge zur gesetzl. 
Rentenversicherung 
abgeführt. Im 
Todesfall enden die 
Zahlungen mit Ende 
des Monats, in dem 
der Todesfall eintritt. 

• Barwert (Pensionsrückstellung) 2.543 1.262 1.610 

• während des Geschäftsjahres hierfür 
aufgewandten oder zurückgestellten 
Betrag 

 
89 

 
142 

 
435 

Während des Geschäftsjahres vereinbarte 
Änderungen dieser Zusagen 

 
- 

 
- 

 
- 

Leistungen, die einer der betroffenen 
Personen, die ihre Tätigkeit im Laufe des 
Geschäftsjahres beendet hat, in diesem 
Zusammenhang zugesagt und im Laufe des 
Geschäftsjahres gewährt worden sind (in den 
im Geschäftsjahr gewährten Bezügen 
enthalten) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Leistungen, die für Tätigkeiten bei Tochter- 
und Beteiligungsgesellschaften der 
Körperschaft oder ihrer Mitglieder gewährt 
worden sind 

 
- 

 
0,9 

 
- 

Leistungen, die für entgeltliche 
Nebentätigkeiten gewährt worden sind; dies 
gilt nicht, wenn die Höhe der jeweils 
vereinbarten Einkünfte den Betrag von 1.000 
€ monatlich nicht übersteigt 

 
- 

 
- 

 
- 

 


